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TÜRKEI 

Verordnung über die Zertifizierung von und den Verkehr mit Pflanzkartoffeln  

(Tohumluk patates sertifikasyonu ve pazarlamasi yönetmeliği) 

Quelle: Grundrechtsakt Amtsblatt Resmî Gazete Nr. 27901 vom 04.11.2011 
https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=148
98&MevzuatTertip=5, aufgerufen am 26.01.2026 

(Auszugsweise Übersetzung aus dem Türkischen, Google-Übersetzer, redaktionelle Bearbeitung 
Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für nationale und 
internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit, Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft; 29.01.2026) 

Übersetzung und Wiedergabe erfolgen ohne Gewähr. 

Inoffizielle konsolidierte Fassung. Geändert durch: 
M1  Verordnung veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 31329 vom 09.12.2020 
M2  Verordnung veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 32115 vom 25.02.2023 

Verordnung über die Zertifizierung von und den Verkehr mit Pflanzkartoffeln1 

Kapitel 1  
Zweck und Anwendungsbereich, Grundlage und Definitionen 

… 

g)  Vorstufenpflanzgut: Knollen der Kartoffel, die von Forschungseinrichtungen erzeugt wurden 
und gemäß amtlicher Untersuchung die Mindestanforderungen gemäß dieser Verordnung 
erfüllen, gemäß anerkannten Verfahren zur Erhaltung der Sorte und ihrer Gesundheit erzeugt 
wurden und die vorwiegend zur Erzeugung von Basispflanzgut bestimmt sind. 

… 

k)  Zertifiziertes Pflanzgut: Knollen der Kartoffel, die unmittelbar von Basispflanzgut oder von 
Zertifiziertem Pflanzgut oder von Pflanzgut einer dem Basispflanzgut vorhergehenden Stufe 
stammen, das die Voraussetzungen für Basispflanzgut in amtlicher Prüfung erfüllt hat, die 
vorwiegend zur Erzeugung von anderen als Pflanzkartoffeln bestimmt sind, die die 
Mindestanforderungen dieser Verordnung für Zertifiziertes Pflanzgut erfüllen und bei denen in 
amtlicher Prüfung festgestellt worden ist, dass die vorgenannten Mindestanforderungen 
erfüllt sind. 

… 

m)  Basispflanzgut: Knollen der Kartoffel, die nach den Regeln systematischer Erhaltungszucht im 
Hinblick auf die Sorte und den Gesundheitszustand gewonnen worden sind, die vorwiegend 
zur Erzeugung von zertifiziertem Pflanzgut bestimmt sind, die die Mindestanforderungen 
dieser Verordnung für die Erzeugung von Basispflanzgut erfüllen und bei denen in amtlicher 
Prüfung festgestellt worden ist, dass die vorgenannten Mindestanforderungen erfüllt sind. 

 
1  Anmerkung des JKI: Diese Verordnung orientiert sich an der Richtlinie 2002/56/EG des Rates vom 

13. Juni 2002 über den Verkehr mit Pflanzkartoffeln 

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=14898&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=14898&MevzuatTertip=5
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… 

Kapitel 2  
Grundsätze der Zertifizierung 

Allgemeine Bestimmungen 

… 

Zertifizierungsstufen 

ARTIKEL 5   (1) Die Zertifizierungskategorien und -klassen für Pflanzkartoffeln sind nachfolgend 
aufgeführt. 2 

a)  Vorstufenpflanzgut Gewebekultur;  

1)  Super Elite SE.  

b)  Vorstufenpflanzgut; 

1)  Vorstufe Elite ÖE,  

2)  Elite E.  

c)  Basispflanzgut;  

1)  Basispflanzgut 1 T1,  

2)  Basispflanzgut 2 T2.  

d)  Zertifiziertes Pflanzgut;  

1)  Zertifiziertes Pflanzgut 1 S1,  

2)  Zertifiziertes Pflanzgut 2 S2. 

(2) Die Zertifizierungsstufen für zu Vermehrungszwecken eingeführte Pflanzkartoffeln, die den 
Zertifizierungsstufen im Einfuhrland entsprechen, werden von der Generaldirektion festgelegt und 
bekannt gegeben. 

… 

Bekämpfung von Schadorganismen 

ARTIKEL 7   (1) In allen Klassen werden die Pflanzen auf dem Feld vom Kontrolleur visuell auf die in 
Anhang 1 festgelegten Merkmale geprüft. Bei Befallsverdacht werden Proben entnommen und an 
die Pflanzenschutzbehörde gesendet.  

… 

Kapitel 3  
Pflanzguterzeugung 

… 

 
2  Anmerkung des JKI: folgende Entsprechungen in der EU: Vorstufe Elite ÖE = S1; Elite E = S2; T1 = 

SE; T2 = E; S1 = A; S2 = C/B 
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Partien 

ARTIKEL 10   (1) Geerntete Knollen werden in Partien sortiert und jede Partie erhält eine Nummer. 
Die Partienummer wird auch bei einem Jahreswechsel nicht wiederholt.  

(2) Knollen, die eine Maschenweite kleiner als 25 x 25 mm passieren können, werden nicht als 
Pflanzkartoffeln vermarktet. Bei der Klassifizierung von Pflanzkartoffeln mit einem Durchmesser von 
über 35 mm werden die Knollengrößen innerhalb einer Partie als Vielfache von fünf angegeben, 
wobei der Größenunterschied zwischen den Knollen einer Partie 25 mm nicht überschreiten darf. 
Eine Pflanzkartoffelpartie enthält nicht mehr als 3 v. H. des Gewichtes an Knollen, die das 
Mindestmaß unterschreiten und nicht mehr als 3 v. H. des Gewichtes an Knollen, die das angegebene 
Höchstmaß übersteigen.  

(3) Die Beschränkungen der Knollengröße gelten nicht für Vorstufenpflanzgut Gewebekultur und für 
Vorstufenmaterial. Bei diesen Kategorien gilt jede Parzelle als eine Partie.  

4) Die Pflanzkartoffeln werden in homogenen Partien sowie in Packungen oder Behältnissen, die 
geschlossen und gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung verpackt und mit einem Verschluss 
versehen sind, in Verkehr gebracht. Die Verpackungen müssen ungebraucht, die Behältnisse sauber 
sein. 

…. 

Verpackung und Etikettierung 

… 

Kapitel 4  
Inverkehrbringen, Kontrolle, untergeordnete Vorschriften und Maßnahmen 

… 

Kapitel 5  
Schlussbestimmungen 

… 

Ausnahmen 

… 

Inkrafttreten 

ARTIKEL 21 – (1) Diese Verordnung tritt drei Monate nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

… 
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Anlage1 

Mindestanforderungen an Pflanzkartoffeln  

 

Vorstu-
fen-

pflanz-
gut  

Vorstufen-
pflanzgut 

Basispflanzgut 
Zertifiziertes 

Pflanzgut 

 SE ÖE E T1 T2 S1 S2 

Entsprechung in der EU3  S1 S2 SE E C/A C/B 

A. Toleranzen für Boden in %        

1. Ditylenchus destructor 0 0 0 0 0 0 0 

2. Ditylenchus dipsaci 0 0 0 0 0 0 0 

3. Meloidogyne spp. 0 0 0 0 0 0 0 

4. Globodera rostochiensis, G. pallida 0 0 0 0 0 0 0 

5. Synchytrium endobioticum 0 0 0 0 0 0 0 

B. Toleranzen für Pflanzen in %        

1. Synchytrium endobioticum 0 0 0 0 0 0 0 

2. Clavibacter michiganensis 0 0 0 0 0 0 0 

3. Ralstonia solanacearum 0 0 0 0 0 0 0 

4. Potato spindle tuber viroid 0 0 0 0 0 0 0 

5. Potato stolbur 0 0 0 0 0 0 0 

6. Phoma exigua var. foveata 0 0 0 0 0 0 0 

7. Erwinia spp. 0 0 0 0,5 0,5 1 2 

8. Viren (*) 0 0 0 0,25 0,33 1 3 

9. Andere Sorten – Abweichungen vom 
Typ 

0 0 0 0,25 0,25 0,5 0,5 

C. Toleranzen für Partien in %        

1. Globodera rostochiensis, G. pallida 0 0 0 0 0 0 0 

2. Meloidogyne spp. 0 0 0 0 0 0 0 

 
3 eingefügt durch das JKI 
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Vorstu-
fen-

pflanz-
gut  

Vorstufen-
pflanzgut 

Basispflanzgut 
Zertifiziertes 

Pflanzgut 

 SE ÖE E T1 T2 S1 S2 

Entsprechung in der EU3  S1 S2 SE E C/A C/B 

3. Synchytrium endobioticum, 0 0 0 0 0 0 0 

4. Clavibacter michiganensis 0 0 0 0 0 0 0 

5. Ralstonia solanacearum 0 0 0 0 0 0 0 

6. Phthorimaea operculella (**) 0 0 0 0 0 0 0 

7. Rhizoctania solani  (***) 0 0 0 2 2 4 4 

8. Erde und Fremdstoffe 0,5 1 1 1,5 1,5 2 2 

9. Trocken- und Nassfäule (****) 0 0 0 1 1 2 2 

10. Äußere Mängel 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 

11. Kartoffelschorf (*****) 0 1 1 3 3 5 5 

12. Gesamttoleranz 1 2 2 5 5 6 6 

(*)  Die genannten Toleranzen gelten nur für europäische Isolate. 

(**)  Dieses Merkmal wird vom Inspektor an den einzelnen Chargen geprüft und wird nicht durch den 
Pflanzenschutzdienst getestet. 

(***)  Es werden nur Knollen gezählt, bei denen die Oberfläche zu mehr als 10 % geschädigt ist. 

(****)  Außer verursacht durch Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis oder Ralstonia 
solanacearum. 

(*****)  Es werden nur Knollen gezählt, bei denen mehr als 1/3 der Oberfläche befallen ist. 
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